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Das Quartal eins nach der Gesund-
heitsreform ist vorbei. Zusammen mit
Doris Pfeiffer, der Vorstandsvorsitzen-
den des Spitzenverbandes der gesetz-
lichen Krankenkassen, zieht unser
Autor Wolfgang A. Eck eine erste Zwi-
schenbilanz.

DSZ: Frau Pfeiffer, wie beurteilen Sie die
ersten Erfahrungen nach der Gesundheits-
reform? Können die Qualitätsstandards
gehalten werden und wie sind die Reakti-
onen der Versicherten?

Pfeiffer: Die Einführung des Gesund-
heitsfonds zum 1. Januar 2009 hat tech-
nisch reibungslos geklappt. Uns war es
ein großes Anliegen, dass unsere Versi-
cherten, die GKV-Kunden, im alltäg-
lichen Umgang mit den Krankenkas-
sen, in der Arztpraxis oder im Kranken-
haus möglichst wenig von den vielen
gesetzlichen Änderungen merken. Das
hat gut funktioniert, so dass man insge-
samt sagen kann, dass der Start des Ge-
sundheitsfonds gelungen ist. Die Pro-
teste derÄrzte, die seit einigen Monaten
lautstark zu hören sind, haben mit der

Einführung des Gesundheitsfonds
nichts zu tun.

DSZ: Gibt es schon eineÜbersicht, ob hohe
Zusatzbeiträge auf die GKV-Kunden zu-
kommen?

Pfeiffer: Dem Präsidenten des Bundes-
versicherungsamtes liegen die inter-
nen Haushaltsplanungen vieler Kran-
kenkassen vor. Er geht davon aus, dass
zur Jahresmitte rund zwanzig Kranken-
kassen Zusatzbeiträge erheben müs-
sen. Diese Einschätzung halte ich für re-
alistisch. Daran ändert auch die Zusage
der Politik nichts, konjunkturbedingte
Einnahmeausfälle des Gesundheits-
fonds durch einen höheren Steueran-
teil abzufedern. Denn die Krankenkas-
sen bekommen eine feste Zuweisung
aus dem Gesundheitsfonds, die sich
nach ihren Versicherten richtet.

DSZ: Die Reform der Ärztehonorare wird
stark diskutiert. Nachdem einigeÄrzte aus
Protest nur noch einen Termin pro Patient
und Quartal vergeben oder um Vorkasse
bitten, werden die Kunden der gesetzlichen

Krankenkassen zu Patienten dritter Klas-
se?

Pfeiffer: Vorweg: Die meisten Ärzte ver-
sorgen die Patienten nach wie vor gut.
Was sich einigeÄrzte allerdings leisten,
ist ein starkes Stück. Es ist ein unhalt-
barer Zustand, dass Ärzte, die einen
Vertrag mit der gesetzlichen Kranken-
versicherung haben, plötzlich Vorkasse
verlangen oder auf eine Barzahlung
von den Versicherten pochen. Die Bei-
tragszahler, also Arbeitnehmer, Arbeit-
geber und Rentner, finanzieren die Ho-
norare der niedergelassenenÄrzteüber
ihre Monatsbeiträge. Das scheinen eini-
ge Ärzte bei ihren Forderungen zu ver-
gessen. Ich bin in diesem Zusammen-
hang jedoch froh, dass die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung, die oberste
Organisation der Ärzte auf Bundesebe-
ne, die Forderung nach Vorkasse und
Barzahlung ebenfalls scharf verurteilt.
Ein Arzt, der sich nicht an die Spielre-
geln hält und die internen Verteilungs-
probleme zwischen derÄrzteschaft auf
dem Rücken der Patienten austrägt,
sollte seine Zulassung als Kassenarzt

abgeben. Für mich sind die Versicher-
ten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung Patienten erster Klasse, denn sie

stellen mit über 70 Millionen Menschen
die große Mehrheit der Kunden in den
Arztpraxen. Ohne die gesetzliche Kran-
kenversicherung und die Gelder der
Beitragszahler wäre die bundesweitflä-
chendeckende Versorgung wederfinan-
zierbar noch sichergestellt. Dies sollte
sich so mancher Arzt gelegentlich ins
Gedächtnis rufen.

DSZ: Worauf sollten Versicherte Ihrer Mei-
nung nach besonders achten?

Pfeiffer: Bei der Wahl der Krankenkasse
sollte jeder Versicherte danach ent-
scheiden, was ihm am wichtigsten ist.
Der eine braucht eine gute Betreuung,
weil eine chronische Erkrankung vor-
liegt, dem anderen ist eine 24-Stunden-
Hotline mit ärztlicher Beratung wichtig.
So unterschiedlich, wie die Bedürfnisse
der Versicherten sind, so unterschied-
lich sind auch die Krankenkassen. Ein
Anliegen des GKV-Spitzenverbandes ist
es, die Vielfalt der Krankenkassen zu er-
halten, damit die Versicherten vor Ort
tatsächlich eine echte Auswahl zwi-
schen verschiedenen Anbietern haben.
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„Gesetzlich Versicherte sind Patienten erster Klasse“

Doris Pfeiffer hält die Forderungen man-
cher Ärzte für überzogen. Foto privat

Der Fall der Fälle oder:
Gefährlicher Frühjahrsputz

Der gefährlichste Ort in Deutschland
sind die eigenen vier Wände. Fast drei
Millionen Unfälle passieren dort jedes
Jahr. Groß-Aktionen wie der Frühjahrs-
putz stellen sich dabei als besondere
Gefahr heraus. Katrin Rüter de Escobar
vom Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft erklärt, wo der
dringendste Handlungsbedarf besteht:
„Die meisten Unfälle zu Hause sind bö-
se Stürze mit Verstauchungen, Zer-
rungen, Bänderrissen und Knochen-
brüchen. Die Stürze passieren oft, weil
man in der Eile nicht auf eine feste Lei-
ter, einen festen Tritt steigt, sondern auf
eine Kiste oder einen wackeligen Stuhl.“
Für die meisten häuslichen Arbeiten
reiche ein kleiner Haushaltstritt. Wer
eine Leiter benutze, sollte waghalsige
Manöver vermeiden. Die meisten Unfäl-
le daheim passieren übrigens älteren
Menschen. Viele von Ihnen leben allein.
Sie sollten dafür sorgen, dass etwa ein
Mobiltelefon in der Nähe ist, um im Fall
der Fälle Hilfe rufen zu können. Die Ver-
sicherungs-Expertin empfiehlt außer-
dem eine Senioren-Unfallversicherung,
die nach einem Unfall hilft, die Versor-
gung zuhause zu organisieren.

Ein weiterer Gefahrenherd im
Haushalt sind Chemikalien, die in die
Hände von Kindern geraten. „Dabei las-
sen sich viele chemische Reinigungs-
mittel durch harmlose Mittel ersetzen“,
sagt Susanne Woelk von der Aktion „Das
sichere Haus“. Und weiter: „Wenn man
zum Beispiel ans stille Örtchen denkt,
dann sind solche Erfindungen wie Be-
ckensteine oder Duftspüler eigentlich
überflüssig. Um das WC wirklich sauber
zu bekommen, reicht die gute alte Klo-
bürste und ein Essigreiniger, dann ist es
sauber. Und wenn der Abfluss verstopft
ist, dann tut es auch der gute alte Püm-
pel statt eines scharfen Rohrreinigers.“
Die kostenlose Broschüre „Zu Hause si-
cher leben“ kann man bestellen oder im
Internet unter www.das-sichere-haus.
de herunterladen. Auf der Seite finden
sich auch viele weitere Tipps und Infor-
mationen, um Unfälle zu Hause und un-
terwegs zu vermeiden.

Raufereien an Schulen:
Unfallkassen beugen vor

Gewalt ist an Schulen ein großes Pro-
blem. Nach aktuellen Statistiken der
Unfallkassen – sie versichern Schüler
gegen Unfälle beim Schulbesuch und

auf dem Schulweg – ist die Zahl der so
genannten Raufunfälle an allgemein-
bildenden Schulen immer noch zu
hoch, obwohl sie zwischen 2000 und
2007 um etwa ein Viertel zurückgegan-
gen ist. Statistisch gesehen ist jeder
zehnte Unfall an allgemeinbildenden
Schulen (Grund-, Haupt- und Realschu-
len sowie Gymnasien) auf Gewaltein-
wirkung zurückzuführen. Die meisten
Raufunfälle geschehen während der
Pausen. Jungen sind mehr als doppelt
so häufig wie Mädchen von Raufunfäl-
len betroffen. Rund 60 Prozent aller ge-
meldeten Raufunfälle entfallen auf die
Altersgruppe zwischen elf und 15 Jah-
ren. Aber die Dunkelziffer ist recht
hoch, denn psychische Gewalt (Mob-
bing etc.) wird nicht erfasst und offiziell
wird sowieso nur jeder Fall gemeldet,
bei dem der Schüler zum Arzt muss.

Die Unfallkassen engagieren sich
für die Prävention von körperlicher und
seelischer Gewalt. In mehreren regio-
nalen Initiativen fördern sie Projekte,
mit denen die Selbstbehauptung von
Schülern gestärkt, das Schulklima ver-
bessert und so Gewalt vorgebeugt wer-
den soll. Die Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand – das heißt Un-
fallkassen und Gemeindeunfallversi-
cherungsverbände – versichern unter
anderem rund 18 Millionen Kinder in
Tageseinrichtungen, Schüler und Stu-
dierende gegen Unfälle beim Schul-
und Universitätsbesuch sowie auf dem
Schul- und Heimweg. Weitere Informa-
tionen: www.dguv.de ,www.mindmat-
ters-schule.de und www.pac-programm.
de.

Urteil: Versicherungsmakler
muss für Versäumnis haften

Wenn ein Versicherungsmakler glaubt,
nach dem Vertragsabschluss gibt es nur
noch Provision, dann hat er eine Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts
Karlsruhe noch nicht mitbekommen
(OLG Karlsruhe, 18. Dezember 2008 –
9 U 141/08). Das Gericht stellte klar, dass
Versicherungsmakler eine besondere
Verantwortung haben, denn sie unter-
stützen ihre Kunden über den Vertrags-
abschluss hinaus.Übernimmt der Mak-
ler beispielsweise die Schadensregulie-
rung, dann kann er auch für verpasste
Fristen haften. Ein Versicherter klagte,
weil sein Versicherungsmakler es mit
fatalen Folgen versäumt hatte, ihn auf
die Einhaltung einer Frist hinzuweisen.
Der Versicherungsnehmer hatte bei
dem beklagten Versicherungsmakler
eine Unfallversicherung abgeschlos-
sen. Im August 2002 hatte er einen
schweren Verkehrsunfall mit seinem
Motorrad und erlitt dabei erhebliche
Beinverletzungen, die – wie sich später
herausstellen sollte – zu einer teilwei-
sen Invalidität führten. Eigentlich ein
klassischer Fall für die Leistungspflicht
einer privaten Unfallversicherung –
doch es kam anders. Der Versicherungs-
makler erklärte sich nach dem Unfall
bereit, die Schadenregulierung mit dem
Versicherer zu übernehmen. In der Fol-
ge wurde der gesamte Schriftwechsel
mit dem Unfallversichererüber das Bü-
ro des Maklers abgewickelt.

Nach den Vertragsbedingungen
der Unfallversicherung musste die In-
validität innerhalb eines Jahres nach
dem Unfall eingetreten sowie spätes-
tens vor Ablauf einer Frist von weiteren
drei Monaten ärztlich festgestellt und
geltend gemacht sein. Der Versiche-
rungsmakler versäumte es, den Verun-
fallten auf diese Ausschlussfrist hinzu-
weisen. Dieser verließ sich wiederum
voll und ganz auf seinen Makler und
kümmerte sich selbst nicht um Einzel-
heiten. So vergingen nach dem Unfall
mehr als 15 Monate, ohne dass die im
Jahreszeitraum faktisch eingetretene
Invalidität dem Versicherer angezeigt
oder durch ärztliche Atteste belegt wur-
de. Als der Versicherte dann Invalidi-
tätsleistungen in Anspruch nehmen
wollte, verweigerte der Versicherer (zu
Recht) jegliche Zahlungen. Der beklagte
Versicherungsmakler war sich keiner
Schuld bewusst und glaubte, dass er
dem Kläger nur bei der Schadenmel-
dung geholfen habe. Das OLG Karlsru-
he war jedoch der Meinung, er hätte die
Nebenpflicht aus dem Maklervertrag
verletzt und verurteilte den Versiche-
rungsmakler zu einer Schadenersatz-
zahlung, allerdings nur von 50 Prozent
der Summe, die dem Versicherten als
Invaliditätsleistung zugestanden hätte.
Ein Versicherungsmakler sei verpflich-
tet, seinen Kunden auch nach Ab-
schluss eines vermittelten Versiche-
rungsvertrags weiter zu betreuen, so
die Richter. Das OLG Karlsruhe vertrat
in seiner Entscheidung allerdings auch
die Ansicht, dass den Versicherten eine
hälftige Mitschuld trifft – denn die
Pflichtverletzung des Maklers betreffe
nur eine als Nebenpflicht bestehende
Hinweispflicht auf die Fristenregelung.
Doch diese Frist zu wahren sei faktisch
die Aufgabe des Versicherten selbst.

Ratgeber im Internet erklären
die Gesundheitsreform

Gesundheitsfonds, Basistarif, Kontra-
hierungszwang: Die Gesundheitsre-
form hat neue Vorgaben und neue Be-
griffe hervorgebracht. Wer blickt da
noch durch? Informieren können Sie
sich im Detail auf den Internet-Seiten
der Bundesregierung unter www.die-ge-
sundheitsreform.de. Besonders interes-
sante Ratgeber fand die Redaktion auf
den Seiten der Union Krankenversiche-
rung, der privaten Krankenversiche-
rung der öffentlichen Versicherer, un-
ter www.ukv.de/Gesundheit/Ratgeber/
Gesundheitsreform/A-Z.

Wechsel in die Private
Krankenversicherung

Für einen Wechsel in die private Kran-
kenversicherung müssen die Werte drei
Jahre lang über der Versicherungs-
pflichtgrenze liegen, es sei denn, Sie
sind Beamter oder selbständig. Die ge-
setzliche Krankenversicherungspflicht
endet erst mit Ablauf des dritten Jah-
res. Der Monatswert der Versicherungs-
pflichtgrenze beträgt 2009 für GKV ver-
sicherte Arbeitnehmer 4505 Euro, der
Jahreswert beträgt 48 600 Euro.

Pflegeberatung: Kostenlose
Hilfe bei Angebotsvergleich

Je nach Situation und Region ist es gar
nicht so einfach, die richtigen Pflegean-
gebote und Pflegeplätze zu finden. Die
Union Krankenversicherung und die
privaten Krankenversicherer haben für
die Pflegeberatung eine eigene Gesell-
schaft ins Leben gerufen, die Compass
Private Pflegeberatung GmbH. Die Bera-
tung findet sowohl vor Ort bei den Pfle-
gedürftigen als auch zentral am Telefon
statt. Inzwischen gibt es aber auch kom-
petente Beratung, die vollkommen un-
abhängig von den Versicherern ist. Zum
Beispiel der kostenlose Service im In-
ternet unter www.pflegehilfe.de. Hier
findet man online den Pflegehilfe-Rat-
geber mit nahezu allen relevanten In-
formationen. Sucht man dann noch ei-
nen geeigneten Pflegeplatz, einen Pfle-
gedienst oder Alltagshilfen, wird man
auch hier persönlich am Telefon infor-
miert. Die Mitarbeiter suchen bundes-
weit oder gezielt regional nach den pas-
senden Optionen aus über 25 000 Pfle-
geangeboten, vermitteln Pflege oder or-
ganisieren Hilfe. Kostenlose Beratungs-
hotlines: (08 00) 7 70 87 00 (Pflegehilfe)
oder (08 00) 1 01 88 00 (Compass).

Experten-Empfehlung
von Axel Kampmann

Besonders wichtig ist für jeden in
Deutschland eine ergänzende Pflege-
versicherung als Vermögenssicherung.
Denn egal ob private oder gesetzliche
Pflegepflichtversicherung, sie reicht im
Fall der Fälle nicht aus. Wer sein Ein-
kommen, seine Immobilie, seine Fami-
lie und sein Erbe absichern und im Pfle-
gefall eine gute Versorgung möchte, der
sollte nicht länger warten. Zu beachten
ist dabei, dass die Pflegestufe I mit ab-
gedeckt ist, ebenso die Beitragsfreiheit
ab dem Zeitpunkt des Pflegefalls.

Daten, Fakten, Urteile: Die Versicherungsbranche im Visier

Die eigenen vier Wände sind der gefährlichste Ort in Deutschland – was die Zahl der Un-
fälle betrifft. Foto dpa
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